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§ 33 Abs. 2 Mess- und Eichgesetz - Bestätigung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit dem 1. Januar 2015 sind neue Vorgaben aus dem Mess- und Eichgesetz gegeben. Hiernach ist es für 
Sie als Verwender von Messgeräten verpflichtend, sich zu vergewissern, dass sowohl das Messgerät als 
auch die das Messgerät verwendende Person die gesetzlichen Vorschriften einhalten. 
 
Aus diesem Grund bitten wir um Bestätigung – gerne auch per Fax oder E-Mail, dass uns nur Messwerte 
übersendet werden, die den gesetzlichen Anforderungen – sowohl an das Messgerät als auch an die ver-
wendende Person – entsprechen. 
 

Bitte senden Sie uns folgende unten aufgeführte Daten zu.  
  

Geräteart      Wasserzähler 

Hersteller                                           …………………………………………………………….. 

Typbezeichnung                               …………………………………………………………….. 

Jahr der Kennzeichnung                  …………………………………………………………….. 

Messgeräteliste vorhanden            …………………………………………………………….. 

  
Hiermit bestätige ich, dass die oben genannten Vorgaben eingehalten werden: 
 
 
 

Datum             Unterschrift  

Wege-Zweckverband 
Der Gemeinden des Kreises Segeberg 
Am Wasserwerk 4 
23795 Bad Segeberg 
 
 

Der Verbandsvorsteher 
 
Ihr Ansprechpartner 
Team Abwasser 
Tel. 04551 909-286  
Fax 04551 909-217 
Abwasser.Seedorf@wzv.de 
 
Ihr Zeichen 
 
 
Unser Zeichen 
 
 
Datum 
 


